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Eine Kollegin schreibt der Redaktion:
Vielen Dank, dass Sie es dazu gebracht haben, Fräulein Bracks

Märchenabhandlungen zu bekommen. Es ist einfach gross, was sie uns zu
sagen hat Hoffentlich kommt nachher alles als Separatabdruck heraus.
Das ist der Wunsch, den ich unterbreiten möchte.

Die Redaktion und sicher viele unserer Leser können diesen Wunsch
nur unterstützen, denn es wäre zu schade, dieses wertvolle Gedankengut
unter altem Zeitungspapier versickern zu lassen. In Form eines kleinen
Bändchens ist es uns und andern jederzeit zugänglich.

Da der Umfang noch nicht bestimmt werden kann, ist der Preis eines
Separatabdruckes heute noch nicht feststellbar. Er wird jedoch so niedrig
als möglich gehalten werden. Damit wir aber ein ungefähres Bild der Zahl
der gewünschten Exemplare bekommen, bitte ich Interessenten, den Bestellschein

auf S. 195 abzutrennen und ausgefüllt an die Redaktion zu schicken
oder der Redaktion einfach eine Postkarte zu senden.

Was verlangt das Erwerbsleben vom schulentlassenen
Mädchen Ergebnis einer Umfrage

Das bevorstehende Inkrafttreten des Mindestaltergesetzes ruft im Kanton

Zürich eingehenden Beratungen über die Einführung des 9. Schuljahres
an der Primarschule.

Auch die Sektion Zürich des Schweiz. Lehrerinnenvereins beschäftigte
sich mit der Frage und bestimmte eine Kommission, die insbesonders prüfen

sollte, wie man dem jungen Mädchen in diesem letzten Schuljahr
gerecht werden könne.

Dass dieses Schuljahr wie kein anderes dem späteren Leben in Familie
und Volksgemeinschaft sowie dem Erwerbsleben dienen müsse, war die
Grundlage, auf der der Lehrplan aufgebaut werden muss. Um die
Forderungen des Erwerbslebens kennenzulernen, sollte eine Umfrage bei einer
Reihe von Betrieben und sorgfältig ausgewählten Lehrmeisterinnen zeigen,
was von schulentlassenen Mädchen später als Lehrtochter vorausgesetzt
und verlangt wird.

Es wurden 34 Betriebe besucht, die zusammen zirka 200 Lehrmädchen
(Verkäuferinnen, Schneiderinnen, Modistinnen, Coiffeusen usw.) beschäftigen.

In sehr zuvorkommender Weise wurde uns überall auf unsere Fragen
geantwortet, und wir sind den Personalchefs und Lehrmeisterinnen für
ihr Interesse und ihre Unterstützung sehr dankbar. Wenn auch eine solche
Umfrage vielleicht von mancher Zufälligkeit abhängig ist, so zeigten sich
doch allgemeine Gesichtspunkte, die uns unbedingt wegleitend sein können.

« Woher kommen Ihre Lehrmädchen » wollten wir zuerst wissen.
19 Betriebe (mit zirka 165 Lehrmädchen) verlangen ausschliesslich
Sekundärschule, 11 Betriebe (18 Lehrmädchen) berücksichtigen gelegentlich auch
Primarschülerinnen, nur 4 Betriebe verlangen keine Sekundarschulbildung.

« Warum bevorzugen Sie Sekundarschülerinnen » Sie seien intelligenter,
kommen in der Gewerbeschule besser mit, fassen schneller und leichter

auf, hätten höflichere Manieren, kämen aus einem besseren Milieu, der
Verkehr mit den Kunden verlange eine gute Bildung und die Kenntnis der
französischen Sprache. Vor allem aber wurde immer wieder betont, die
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